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SPD-Fraktion Rheingau-Taunus, Kleiststr. 10, 65232 Taunusstein 

Herrn Kreistagsvorsitzenden 
Klaus-Peter Willsch 
Heimbacher Str. 7 
65307 Bad Schwalbach 

Sehr geehrter Herr Willsch, 

Tel. (06128) 2467 12, Fax: 2467 20 
E-Mail: kontakt@spdfraktion-rtk.de 

Geschä~sführerin: Wendy Penk 

15. August 2018 

bitte nehmen Sie den nachstehenden Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion auf die 
Tagesordnung der nächsten Kreistagssitzung. 

Mit frlichen Grüßen 

ig A. Mahr 
Fraktionsvorsitzender 

Dringlichkeitsantrag: Keine Erhöhung der Kontoführungsgebühren der NASPA 

Der Kreistag des Rheingau-Taunus-Kreises fordert den Vorstand der Nassauischen 
Sparkasse (NASPA) auf, von der für Oktober 2018 geplanten Erhöhung der 
Kontoführungsgebühren Abstand zu nehmen. Die Vertreter des Rheingau-Taunus-Kreises in 
den Gremien des Sparkassenzweckverbands Nassau werden aufgefordert, auf eine 
Rücknahme dieser Gebührenerhöhung beim Vorstand der NASPA hinzuwirken. 

Begründung der Dringlichkeit: 

Nach Medienberichten ist die Erhöhung der Kontoführungsgebühren ab Oktober 2018 
geplant. Dementsprechend wäre eine Beratung im Kreistag am 30, Oktober 2018 zu spät. 

Begründung in der Sache: 

Nach Medienberichten (etwa Rhein-Main-Presse vom 28.07.2018) will die NASPA von 
Oktober dieses Jahres an ihre Kontoführungsgebühren deutlich erhöhen. So soll etwa der 
Preis für das Giro-Komfort-Konto von sieben auf neun Euro im Monat steigen, für die Giro
service-Variante von fünf auf sieben Euro. Die NASPA führt nach eigenen Angaben etwa 
310.000 private Girokonten. 

Die NASPA erwirtschaftete im Jahr 2015 einen Bilanzgewinn von rund 34 Mio. Euro, 2016 
von rund 50,9 Mio. Euro und 2017 von rund 52,3 Mio. Euro. Angesichts kontinuierlich 
steigender Bilanzgewinne ist die Gebührenerhöhung nicht nachvollziehbar. Gerade auch vor 
dem Hintergrund, dass sich die NASPA über den Sparkassenzweckverband Nassau 
vollständig in kommunaler, mithin öffentlicher Trägerschaft befindet, ist von ihr in 
besonderer Weise ein bürgerfreundliches Gebührenmanagement zu erwarten. Gebühren von 
bis zu 108 Euro im Jahr sind dabei insbesondere für kleine und mittlere Einkommen eine 
unangemessene· Belastung. Das Bürgerinteresse hat an dieser Stelle vor Profitinteressen zu 
stehen. 


